
Gegenstand

Klage gemäß Art. 270 AEUV auf Aufhebung der Entscheidung des Rates vom 7. Oktober 2013, mit der die 
Ruhegehaltsansprüche, die der Kläger infolge der Übertragung der vor seinem Eintritt in den Dienst der Union gegenüber 
nationalen Rentenversicherungsträgern erworbenen Ansprüche erlangt hat, gemäß der Versorgungsordnung der 
Europäischen Union endgültig festgesetzt wurden

Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Herr Vincent Piessevaux trägt die Kosten.

(1) ABl. C 421 vom 24.11.2014 (Rechtssache, die ursprünglich beim Gericht für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union unter 
dem Aktenzeichen F-91/14 eingetragen war und am 1.9.2016 auf das Gericht der Europäischen Union übertragen wurde).

Beschluss des Gerichts vom 17. Mai 2017 — Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES)

(Rechtssache T-164/16) (1)

(Unionsmarke — Anmeldung der Unionsbildmarke THE TRAVEL EPISODES — Absolutes 
Eintragungshindernis — Abänderungsantrag — Handlung, die nicht von der Beschwerdekammer 

vorgenommen werden kann — Verstoß gegen Formerfordernisse — Unzulässigkeit)

(2017/C 231/28)

Verfahrenssprache: Deutsch

Parteien

Klägerin: Piper Verlag (München, Deutschland) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin F. Oster)

Beklagter: Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) (Prozessbevollmächtigter: H. Kunz)

Gegenstand

Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 15. Februar 2016 (Sache R 1099/2015-4) 
über die Anmeldung des Bildzeichens THE TRAVEL EPISODES als Unionsmarke

Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Piper Verlag GmbH trägt die Kosten.

(1) ABl. C 200 vom 6.6.2016.

Beschluss des Präsidenten des Gerichts vom 8. Mai 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ 
Kommission

(Rechtssache T-207/16 R)

(Vorläufiger Rechtsschutz — Öffentliche Aufträge — Ausschlusswarnung — Prüfungswarnung — 
Antrag auf Aussetzung des Vollzugs — Fehlende Dringlichkeit)

(2017/C 231/29)

Verfahrenssprache: Griechisch

Parteien

Antragsteller: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Thessaloniki, Griechenland) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt 
V. Christianos)

17.7.2017 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 231/23


